
IV. G rundsätze fü r  die A rbeit m it den V ertrauensper
sonen.

1. H a t ein ABV einen B ürger als V ertrauensperson 
ausgewählt, so spricht er ihn im Rahm en seiner 
H aushaltsbegehungen oder sonstiger Kontrollen 
an. Dabei dürfen weder d ritte  Personen zugegen 
sein, noch darf Argwohn geschöpft werden, daß 
der ABV m it diesem B ürger eine besondere Ver
bindung hat.
Zusam m enkünfte m it einer V ertrauensperson 
sind m öglichst m it anderen Angelegenheiten zu 
verbinden. U nter keinen U m ständen sind Ver
trauenspersonen an  bestim m te O rte zu bestellen, 
geheime Treffs u. ä. auszunmchen.

2. Den V ertrauenspersonen ste llt der ABV m ünd
lich, im  Rahm en anderer Gespräche die notwen
digen F ragen. E rh ä lt eine V ertrauensperson 
einen A uftrag , so m uß sie überzeugt sein, daß sic 
der Volkspolizei und dam it der Deutschen De
m okratischen Republik einen großen Dienst e r
weist.

3. M it den V ertrauenspersonen haben nu r die ABV 
zusam m enzuarbeiten. E s ist nicht ges ta tte t, daß 
andere VP-Angehörige B ürger in ih rer E igen
schaft als V ertrauensperson ansprechen oder au f
suchen. Auch zeitweilige V ertre te r der ABV dür
fen keine Verbindung m it den V ertrauensper
sonen aufnehmen. Die ABV dürfen V ertrauens
personen nicht untereinander bekanntgeben oder 
austauschen.

4. B ürger dürfen in ih rer E igenschaft als Ver
trauenspersonen nicht von VP-Dienststellen oder 
von dem ABV in ihre Dienstzim m er bestellt w er
den. Sie sind von dem ABV in der Regel im  R ah
m en von H aushaltsbegehungen oder während 
ih rer K ontrolltätigkeit aufzusuchen. Dabei ist 
darauf zu achten, daß dies unauffällig  geschieht, 
daß beispielsweise zu gleicher Zeit m ehrere 
H äuser bzw. W ohnungen aufgesucht werden oder 
ähnliches.

5. Die von den V ertrauenspersonen erhaltenen H in
weise, M itteilungen oder Inform ationen dienen 
dem ABV persönlich fü r seine weitere Arbeit. 
Von den V ertrauenspersonen sind keine sch rift
lichen, sondern nur mündliche M itteilungen zu 
fordern, tib e r  Inform ationen, N achrichten usw. 
von den V ertrauenspersonen haben sich die ABV 
keine Notizen zu machen, aus denen der U r
sprung der Inform ation hervorgeht. M achen sich 
Hinweise bzw. M itteilungen an die Vorgesetzte 
D ienststelle erforderlich, so gibt sie der ABV in 
seinem eigenen Namen, je  nach W ichtigkeit 
mündlich oder schriftlich. Die W orte „V ertrauens
person“ oder deren Nam en dürfen in schriftlichen 
Berichten n icht erscheinen.

6. Zur G ew ährleistung der ständigen Inform ation 
über die S ituation im  A bschnitt haben die ABV 
ihre V ertrauenspersonen öfters, m indestens ein 
bis zweimal im M onat aufzusuchen bzw. anzu
sprechen.

7. V ertrauenspersonen dürfen nicht vor G ericht als 
Zeugen auftreten , wenn eine Sache behandelt 
wird, zu der sie vertrauliche M itteilungen ge
geben haben. Ausnahm en sind nur zulässig, wenn 
es die V ertrauensperson selbst wünscht, bzw. 
wenn es im  In teresse unseres S taates unbedingt 
notwendig is t und die V ertrauensperson einver
standen ist. In  jedem  F all is t hierzu die Ge
nehm igung des A m tsleiters erforderlichen der
artigen  Fällen  erscheint jedoch dieser B ürger 
nicht als Vertrauensperson, sondern als Zeuge.

V. M aßnahm en zur Schaffung von V ertrauenspersonen
der ABV.

1. D er Schaffung von V ertrauenspersonen der ABV 
m uß eine gründliche V orbereitung vorausgehen. 
Die Leiter der VPKÄ haben deshalb m it den 
Leitern der Abteilungen S, K  und P  gemeinsam 
die ABV des VPKA-Bereiches auszuwählen, die 
sie m it der Schaffung von V ertrauenspersonen 
beauftragen  wollen. Beim ABV eines VP-Reviers 
ist der R evierleiter hinzuzuziehen. E s sind zu
nächst nur die besten, zuverlässigsten ABV aus
zusuchen, die in ihrem  D ienstabschnitt wohnen 
und bei denen gew ährleistet ist, daß sie noch eine 
längere Zeit als ABV tä tig  sind. Es m uß jedoch 
system atisch und flüssig darauf h ingearbeitet 
werden, daß in absehbarer Zeit säm tliche ABV 
des K reises bzw. die g röß te  Anzahl der ABV m it 
V ertrauenspersonen arbeiten. ABV, denen aus 
bestim m ten Gründen die Erlaubnis zur Schaffung 
eines System s von V ertrauenspersonen nicht er
te ilt w erden kann, sind abzulösen und durch g e
eignete andere zu ersetzen.

2. Die ausgew ählten ABV sind bei Beginn des Auf- 
baus dieses System s gruppenweise vom Leiter 
des VPKA in ihre Aufgaben zur Schaffung von 
V ertrauenspersonen einzuweisen. Sowohl bei der 
Einweisung als auch spä ter dürfen sich die ABV 
keinerlei Notizen über die E inrichtung von Ver
trauenspersonen oder über die A rbeit m it ihnen 
machen. Machen sich in Zukunft weitere Be
lehrungen der ABV zur Schaffung von Ver
trauenspersonen bzw. über die A rbeit m it ihnen 
notwendig, so sind diese nur im Kreise der aus
gew ählten ABV zu geben.

3. Zwischen den m it V ertrauenspersonen arbeiten
den ABV sind E rfahrungsaustausche über ihre 
A rbeit m it den V ertrauenspersonen zu organisie
ren. Dabei is t es angebracht, nu r bestim m te 
Gruppen von ABV dazu zusammenzuziehen.

Bei den E rfahrungsaustauschen is t es untersagt, 
Nam en von V ertrauenspersonen zu nennen.

Aussprachen über spezielle F ragen  sind m it den 
betreffenden ABV allein zu führen.

4. Das Recht, m it den ABV über F ragen  der Schaf
fung von V ertrauenspersonen oder über ihre 
A rbeit m it ihnen zu sprechen, haben nur die 
direkten D ienstvorgesetzten und die In struk teu re  
des Dienstzweiges Schutzpolizei. Diese dürfen 
auch m it einem ABV V ertrauenspersonen au f
suchen, um sie kennenzulernen. E s is t jedoch 
streng  darauf zu achten, daß dieser Besuch nicht 
zu einer Kontrolle der V ertrauenspersonen wird.

5. überg ib t ein ABV seinen A bschnitt einem ande
ren ABV fü r ständig, so h a t der A m tsleiter zu 
entscheiden, ob der abgelöste ABV dem neuen 
ABV im  Rahm en der Einweisung auch die V er
trauenspersonen übergibt.

Is t eine solche Übergabe angeordnet, so h a t der 
abgelöste ABV dem neuen ABV die A ufstellung 
über die V ertrauenspersonen in der S tru k tu r
m appe genau zu erläu tern  und zu charakterisie
ren. Bei den V ertrauenspersonen selbst h a t in 
diesen Fällen  der alte ABV den neuen im  Rahmen 
der D urchführung von Hausbegehungen, Kon
trollen usw. nur als seinen N achfolger als ABV 
vorzustellen.
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